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Erläu teru ng zu rB etroffenheit(A rt/Um fang /
ggf. Konflikt-Nr. )

H inweise au fland espflege-
risc he Verm eid u ngs-/Kom -
pensations-M aßnahm en
im Rahm en d erEingriffs-
regelu ng2)

Buntspecht Dendrocopos major n b 6 9 .0 0 0 – 8 6 .0 0 0 X X

Es wird zur Zerstörung des einzigen Brutplatzes
des Buntspechts kommen. Das Brutpaar kann
der Zerstörung innerhalb seines Reviers in räum-
lich-funktionalem Zusammenhang ausweichen,
da an der Aar ausreichend geeignete Bäume vor-
handen sind. Bei der Baufeldräumung zur Brut-
zeit kann es jedoch zur Zerstörung des Geleges
oder zur Tötung der noch nicht flüggen Jungvögel
kommen.

Maßnahme 1VAS: Bauzeiten-
regelung

Gartengras-
mücke

Sylvia borin n b 1 0 0 .0 0 0 – 1 5 0 . 0 0 0 X X

Es wird zur Zerstörung des einzigen Brutplatzes
des Gartengrasmücke kommen. Das Brutpaar
kann der Zerstörung in räumlich-funktionalem Zu-
sammenhang ausweichen, da im vernetzten Um-
feld ausreichend geeignete Gehölze und unbe-
setzte Reviere vorhanden sind. Bei der Baufeld-
räumung zur Brutzeit kann es jedoch zur Zerstö-
rung des Geleges oder zur Tötung der noch nicht
flüggen Jungvögel kommen.

Maßnahme 1VAS: Bauzeiten-
regelung

Hausrotschwanz
Phoenicurus
phoenicurus

n b 5 8 .0 0 0 – 7 3 .0 0 0

Der Hausrotschwanz brütete 2020 mit einem
Paar an einem Funktionsgebäude der vorhande-
nen Kläranlage. Dieses soll nicht aus- oder
umgebaut werden, so dass der Brutplatz erhalten
bleibt. Auch bau- und anlagebedingte Tötungen
können ausgeschlossen werden, da das Brutpaar
und Störungen gewöhnt ist und die benachbarte
Hecke im Winterhalbjahr beseitigt wird, so dass
auch hiervon keine Störungen ausgehen werden,
die zur Brutaufgabe führen könnten.
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Mönchsgras-
mücke

Sylvia atricapilla n b 3 2 6 .0 0 0 – 3 8 4 . 0 0 0 X X

Der einzige nachgewiesene Brutplatz der
Mönchsgrasmücke befindet sich in der östlichen,
die Kläranlage eingrünenden Hecke, die erhalten
bleiben soll. Während der Bauphase kann es zur
unbeabsichtigten Beschädigung der Hecke kom-
men, was zu einem Brutplatzverlust führen
könnte. Bei Beschädigungen/Zerstörungen zur
Brutzeit können Gelege zerstört, oder noch nicht
flügge Jungvögel getötet werden.

2VAS: Schutz der Hecke mit
einem Bauzaun oder einer
anderen ausreichend siche-
ren Abgrenzung des Baufel-
des.

Rotkehlchen Erithacus rubecula n b I 1 9 6 .0 0 0 - 2 4 0 .0 0 0

Ein Brutplatz des Rotkehlchens befindet sich in
der östlichen, die Kläranlage eingrünenden He-
cke, die erhalten bleiben soll. Während der Bau-
phase kann es zur unbeabsichtigten Beschädi-
gung der Hecke kommen, was zu einem Brut-
platzverlust führen könnte. Bei Beschädigun-
gen/Zerstörungen zur Brutzeit können Gelege
zerstört, oder noch nicht flügge Jungvögel getötet
werden.
Der zweite Brutplatz befindet sich in einem Ge-
büsch an der Nordwestgrenze des Geltungsbe-
reichs. Das Brutpaar kann der Zerstörung in
räumlich-funktionalem Zusammenhang auswei-
chen, da im vernetzten Umfeld ausreichend ge-
eignete Gehölze und unbesetzte Reviere vorhan-
den sind. Bei der Baufeldräumung zur Brutzeit
kann es jedoch zur Zerstörung des Geleges oder
zur Tötung der noch nicht flüggen Jungvögel
kommen.

1VAS: Bauzeitenregelung

2VAS: Schutz der Hecke mit
einem Bauzaun oder einer
anderen ausreichend siche-
ren Abgrenzung des Baufel-
des.
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regelu ng2)

Zaunkönig
Troglodytes
troglodytes

n b 1 7 8 .0 0 0 – 2 0 3 . 0 0 0

Der einzige nachgewiesene Brutplatz des Zaun-
königs befindet sich in der östlichen, die Kläran-
lage eingrünenden Hecke, die erhalten bleiben
soll. Während der Bauphase kann es zur unbeab-
sichtigten Beschädigung der Hecke kommen,
was zu einem Brutplatzverlust führen könnte. Bei
Beschädigungen/Zerstörungen zur Brutzeit kön-
nen Gelege zerstört, oder noch nicht flügge Jung-
vögel getötet werden.

2VAS: Schutz der Hecke mit
einem Bauzaun oder einer
anderen ausreichend siche-
ren Abgrenzung des Baufel-
des.

1)Verbotstatbestand trifft nur für regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten zu 1VAS Bauzeitenregelung.
2)S olc he M aßnahm en, d ie d azu beitragen, d en Eintrittd es Verbotstatbestand s zu verhind ern. Wären über die Eingriffsregelung keine Maßnahmen vorgesehen, müssten diese zumindest bei der Beseitigung regelmä-
ßig genutzter Fortpflanzungsstätten über das Artenschutzrecht festgesetzt werden bzw. wäre darzulegen, dass geeignete, derzeit nicht besetzte Ausweichmöglichkeiten im räumlichen Zusammenhang bestehen.

1)Verbotstatbestand trifft nur für regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten zu. 1VAS = Bauzeitenregelung

2)S olc he M aßnahm en, d ie d azu beitragen, d en Eintrittd es Verbotstatbestand s zu verhind ern. Wären über die Eingriffsregelung keine Maßnahmen vorgesehen, müssten diese zumindest bei der Beseitigung regel-
mäßig genutzter Fortpflanzungsstätten über das Artenschutzrecht festgesetzt werden bzw. wäre darzulegen, dass geeignete, derzeit nicht besetzte Ausweichmöglichkeiten im räumlichen Zusammenhang bestehen.


